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Preisliste  
Familienentlastender Dienst (FeD)  
der Mobilen Assistenzdienste im Landkreis Harburg 
 

  

Nr.  Benennung Inhalt  Preis in € 

1 Pflegeeinsatz  

Beratung gemäß der Vorgaben des SGB XI, §37 Absatz 3 
Dokumentation zur Vorlage bei der Pflegekasse 
 
Pflegegrade 1, 2 und 3 halbjährlich 
Pflegegrade 4 und 5 vierteljährlich 

 

 
 
 
 

23,00 
33,00 

 

2 Beratung rund um das Leben mit Behinderung  

Erstgespräch 
Beratung  über Hilfen und Leistungen der gesetzlichen Kostenträger, 
Vorstellung und Unterstützung bei der Auswahl von Angeboten des FeD 
Planung der Leistungen, die durch den FeD erbracht werden sollen 
 

 
 

25,56 € 

   Preis in € pro Std 

3 

Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI), Aufstockung 

mit Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) möglich 

 

Einzelbetreuung: Betreuung und Begleitung mit 1:1 Betreuerschlüssel bei Freizei-

taktivitäten oder im häuslichen Umfeld nach den inhaltlichen Vorgaben der Kun-

den 

 

28,00 € 

4 Entlastungsleistungen (§ 45b SGB XI)* 

Einzelbetreuung: Betreuung und Begleitung mit 1:1 Betreuungsschlüssel sowie Entlastung 
oder Unterstützung und Beratung der Pflegeperson und nach den inhaltlichen Bedarfen im 
Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Kunden 
plus einmalig Wegepauschale (Besuch zwischen 06.01 Uhr und 20.00 Uhr) oder 
plus einmalig Wegepauschale (Besuch zwischen 20.01 Uhr und 06.00 Uhr, sowie an 
Samstagen, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen) 
 

 
 

25,56 € 
3,84 € 
7,67 € 

5  Gruppenbetreuung (§ 39 oder § 45b SGB XI) 

Betreuung und Begleitung im Gruppenkontext in den Freizeitgruppen des FeD, der Betreu-

erschlüssel richtet sich nach den Inhalten der Angebote 20,00 € 

6 Ferienhort 

Betreuung in Kleingruppen im Umfang von mindestens  6 Stunden täglich während der 

niedersächsischen Schulferienzeiten 

 

15,00 € 
 

7 Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) 

Pflegebedingte Aufwendungen und Betreuung bei mehrtätigem Aufenthalt auch in geeigne-
ten Einrichtungen der Behindertenhilfe z.B. für Wochenenden und Reisen. Die Berechnung 
erfolgt über Tagessätze, die vorab von der Pflegekasse genehmigt werden müssen. Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung werden nicht erstattet. 

Pro Tag 

 
8 

Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI)* 

Körperbezogene Pflegemaßnahmen und pflegerische Betreuungsmaßnahmen als Unter-

stützung zur Bewältigung und Gestaltung des Alltags, sowie pflegefachliche Anleitung von 

Pflegepersonen oder  Pflegebedürftigen 

 

* 

 
*Posten 1, 4 und 8 nach Vorgabe des Niedersächsischen Leistungskomplexkataloges  und  Vereinbarung gem. § 89, SGB XI -  Stand  01.02.2019 


